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bezugnehmend auf Ihren Antrag vom 12.07.2022 ergeht in Vollzug des 
Gesetzes zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes (IFG), 
des Gesetzes zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucher
information (VIG) sowie des Umweltinformationsgesetzes (UIG) folgen
der

Bescheid:

1.  Der Antrag auf Auskunft über die Rolle des Bundesaufsichts
amts für Flugsicherung (BAF) bei der Entscheidung zur kos
tenfreien Veröffentlichung der AIP VFR ab Januar 2023, auf  
Auskunft über die getroffenen, gegebenen oder gemachten  
Entscheidungen, Empfehlungen und/oder Vorgaben des BAF  
in diesem Prozess sowie um Übersendung aller Informatio
nen, Schriftverkehre, interne und externe Korrespondenzen,  
Protokolle, Tischvorlagen und Gesprächsnotizen rund um  
den Entscheidungsprozess zur Veröffentlichung der AIP VFR  
ab Januar 2023 wird abgelehnt.

2.  Dieser Bescheid ergeht kostenfrei.
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Gründe:

L

M it E-M ail vom  12.07.2022 begehrten Sie gegenüber m einer Behörde 

auf G rundlage von § 1 IFG , § 3 U IG  sowie § 1 V IG  über das Portal 

„w w w .fragdenstaat.de“ A uskunft über die R olle des B undesaufsichts

am ts für F lugsicherung (B A F) bei der Entscheidung zur kostenfreien 

V eröffentlichung der A IP V FR ab Januar 2023, A uskunft über die ge

troffenen, gegebenen oder gem achten Entscheidungen, Em pfehlungen  

und/oder V orgaben des B A F in diesem  Prozess sow ie um  Ü bersendung 

aller Inform ationen, Schriftverkehre, interne und externe K orresponden

zen, Protokolle, T ischvorlagen und G esprächsnotizen rund um  den Ent

scheidungsprozess zur V eröffentlichung der A IP V FR ab Januar 2023.

IL

N ach § 1 A bsatz 1 Satz 1 IFG  hat jeder nach M aßgabe dieses G esetzes 

gegenüber den B ehörden des B undes einen A nspruch auf Zugang zu am t

lichen Inform ationen. D ieser A nspruch auf Inform ationszugang be

schränkt sich  jedoch auf bei der inform ationspflichtigen Stelle vorhan

dene Inform ationen (s. Schoch, IFG , § 1 R n. 36). A uch ein A nspruch 

nach § 3 A bsatz 1 U IG  auf Zugang zu U m w eltinform ationen setzt nach 

§ 2 A bsatz 4 U IG  voraus, dass die inform ationspflichtige Stelle über die 

U m w eltinform ationen verfügt. D ies ist der Fall, w enn diese bei ihr vor

handen sind oder für sie bereitgehalten w erden (§ 2 A bsatz 4 Satz 1). Zu

letzt besteht auch nach § 1 des V IG  lediglich ein A nspruch auf vorlie

gende, in § 1 norm ierte Inform ationen.

M einer B ehörde liegen keine von U rnen angeforderten A ufzeichnungen 

bezüglich des Entscheidungsprozesses zur V eröffentlichung der A IP 

V FR ab Januar 2023 vor, w elche Ihnen  überm ittelt w erden könnten. 

M angels V orliegen entsprechender Inform ationen sow ie m angels B este

hens einer Inform ationsbeschaffungspflicht ist Ihr A ntrag auf Ü bersen

dung der geforderten Inform ationen daher abzulehnen.

D arüber hinaus ist auch Ihr A ntrag auf A uskunft über die R olle des B un

desaufsichtsam ts für F lugsicherung (B A F) bei der Entscheidung zur kos

tenfreien V eröffentlichung der A IP V FR ab Januar 2023 sow ie über die 

getroffenen, gegebenen oder gem achten Entscheidungen, Em pfehlungen  

und/oder V orgaben des B A F in diesem  Prozess abzulehnen.
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Aufzeichnungen in Bezug auf die seitens des BAF etwaig getroffenen, 
gegebenen oder gemachten Entscheidungen, Empfehlungen und/oder 
Vorgaben des BAF sowie Aufzeichnungen in Bezug auf die Rolle des 
BAF bei der Entscheidung, sind, wie bereits oben erläutert, nicht vorhan
den. Ein Anspruch auf darüberhinausgehende (rechtliche) (Wissens-) 
Ausführungen besteht weder nach dem IFG, noch dem UIG oder VIG. 
Ihr Antrag ist somit insgesamt abzulehnen.

Der Bescheid ergeht gemäß § 10 Absatz 1 Satz 2 IFG, gemäß § 7 Absatz 
1 Satz 2 VIG sowie gemäß § 12 Absatz 1 Satz 1 UIG gebühren- und aus
lagenfrei.
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Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch beim Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, Ro- 
bert-Bosch-Straße 28, 63225 Langen (Hessen), erheben.
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